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(6) 'Die Bauern, die Handwerker und die privaten 
Unternehmer werden aufgefordert, alle ihre Mög
lichkeiten für die Erreichung der Planziele einzu
setzen.

(7) Die Betriebsleiter in den Betrieben der volks
eigenen Wirtschaft haben regelmäßig, jedoch min
destens nach Quartalsschluß, der Belegschaft über 
die Erfüllung des Betriebsplanes zu berichten, die 
nächsten Aufgaben darzulegen und die Vorschläge 
der Werktätigen laufend entgegenzunehmen und 
auszuwerten.

(8) Der Ministerrat hat die Durchführung dieses 
Gesetzes sowie der Pläne der Ministerien, Staats
sekretariate und Länderregierungen zu kontrol
lieren und insbesondere die Erfüllung der entschei
denden Aufgaben zu überwachen. Es sind alle er-

Berlin, den 7. Februar 1952

forderlichen Maßnahmen für die erfolgreiche 
Durchführung zu treffen.

(9) Die Staatliche Plankommission wird beauf
tragt, die Pläne der Ministerien, Staatssekretariate 
und Landesregierungen zu bestätigen und die zur 
Durchführung des Planes erforderlichen Instruktio
nen zu erteilen.

(10) Die Staatliche Plankommission wird ver
pflichtet, dem Ministerrat vierteljährlich einen gs- 
nauen Bericht über die Erfüllung des Gesamtplanes 
zu geben.

(11) Es ist Pflicht eines jeden Bürgers der Deut
schen Demokratischen Republik, mit ganzer Kraft 
an der Erfüllung der im Plan festgelegten Auf
gaben mitzuwirken.

Das vorstehende, vom Präsidenten der Volkskammer unter dem achten Februar neunzehnhundert
zweiundfünfzig ausgefertigte Gesetz wird hiermit verkündet.

f

Berlin, den vierzehnten Februar neunzehnhundertzweiundfünfzig

Der Präsident 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. P i e c k

Jti, Jlüvzz cpsähaiMt
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